
Betriebsanweisung
gemäß Gefahrstoffrecht

Datum
11.10.2007

R10481              
-Kundenservice-     

Arbeitsbereich: *                                                 
Arbeitsplatz: *                                                 
Tätigkeit: *                                                 

Gefahrstoffbezeichnung
Manusept® basic

Gefahren für Mensch und Umwelt

?@C
Leichtentzündlich

Leichtentzündlich.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

b̀V NEBEN DEN ALLGEMEINEN VERHALTENSREGELN IM BETRIEB GILT SPEZIELL                        
FÜR DEN UMGANG MIT DIESEM GEFAHRSTOFF FOLGENDES:                                                         
Substanz vor Sonneneinstrahlung/Wärmequellen schützen; Gebinde kühl und gut verschlos-
sen halten.
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

*..............................................................

Verhalten im Gefahrfall

R̀ BETRIEBLICHE  ANWEISUNG  FÜR  DIE  BRANDBEKÄMPFUNG:                                                      
Kleinere Brände mit CO2- oder Pulverlöscher, evtl. mit Wassersprühstrahl löschen.
BEI  UNBEABSICHTIGTER  FREISETZUNG  IST  FOLGENDES  ZU  BEACHTEN:                             
Für ausreichende Lüftung sorgen. Zündquellen fernhalten. Mit viel Wasser verdünnen.
Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen.

*..............................................................

Erste Hilfe

?Z NACH  AUGENKONTAKT:                                                                                                                           
Augen bei geöffneten Lidspalt SOFORT mehrere Minuten mit Wasser spülen. Nach betrieb-
licher Versorgung Augenarzt aufsuchen.
NACH  VERSCHLUCKEN:                                                                                                                             
Mund gründlich mit Wasser spülen.
Viel Wasser nachtrinken. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Unfalltelefon: *......................................................

Ersthelfer:     *.......................................................

Sachgerechte Entsorgung

?I@HL ?K@JL Das Produkt muss zur Entsorgung der zuständigen Stelle übergeben werden, da das
Konzentrat nicht in den Ausguss entleert werden darf. Verpackungen sind optimal zu
entleeren. Restentleerte Verpackungen können über den Grünen Punkt entsorgt werden.
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser ggf. mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

Für die Entsorgung zuständige Stelle: *) ..............................................................

*): Felder werden im anwendenden Betrieb ausgefüllt.


